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Zl.: 004-1-GR/004/2021 - 1. S.i.d.P.  

 

Verhandlungsschrift  

 

der öffentlichen konstituierende Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Unterweitersdorf 
 

am Mittwoch, den 17.11.2021 im Volksschule - Turnsaal 

 

Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr  

Anwesende: 

 

Bürgermeister als Vorsitzender 

Herr DI Johannes Matzinger ÖVP  

Vizebürgermeister 

Herr Renè Wöckinger SPÖ  

Gemeindevorstandsmitglieder 

Herr Ing. Klaus Samhaber ÖVP  

Frau DI(FH) Renate Oitzl SPÖ  

Herr DI(FH) Daniel Zeller SPÖ  

Gemeinderatsmitglieder 

Frau Irmgard Schwarzenberger ÖVP  

Herr Josef Aichinger ÖVP  

Frau Rosina Gstöttenmayr ÖVP  

Herr Markus Krieger ÖVP  

Herr Klaus Gierlinger ÖVP  

Herr Anton Winkler ÖVP  

Herr Ing. Anton Puchner SPÖ  

Herr Thomas Hametner SPÖ  

Frau Andrea Lukas SPÖ  

Herr Ing. Gerald Engleitner SPÖ  

Herr Mario Mayrwöger SPÖ  

Gemeinderats-Ersatzmitglieder 

Herr Herbert Puchner SPÖ für ausgeschiedenen Bgm. Günther Zillner 

Frau Alice Brandstetter SPÖ Vertretung für Frau Sabine Schwarzendorfer 

entschuldigt fehlen: 

Gemeinderatsmitglieder 

Frau Sabine Schwarzendorfer SPÖ  

Herr Karl Barnreiter BUNT  

 

Gemeindeamt Unterweitersdorf 
4213 Unterweitersdorf, Gusentalstraße 1A  

Tel.: 07235-63014-0  Fax: 07235-63014-13 
http://www.unterweitersdorf.at 
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Unentschuldigt fehlen: 

Niemand 

 

Der Leiter des Gemeindeamtes (§ 66 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF): 

Gde.Sekr. Matzinger Christian 

 

Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF.): 

Keine 

 

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF.): 

Gde.Sekr. Matzinger Christian u. VB Lehner Gerhard 

 

Anzahl Zuhörer: 18 

 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass 

1. die Sitzung vom bisherigen Bürgermeister Mag. Zillner Günther einberufen wurde; 

2. die Verständigung hiezu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. Er-

satzmitglieder zeitgerecht schriftlich am 04.11.2021 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt 

ist und die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tage öffentlich 

kundgemacht wurde; 

3. die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

4. die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 01.07.2021 am 06.07.2021 zur Einsicht aufge-

legt wurde und während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungs-

schrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können. 

5. Als Mitunterfertiger für das bei der Sitzung aufliegende Protokoll werden gemäß § 54 Abs. 5 Oö. 

GemO. 1990 idgF. von den Fraktionen folgende Personen namhaft gemacht:    

     

SPÖ: Zeller Daniel ÖVP: Samhaber Klaus BUNT:  

  

 

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen: 

Mag. Zillner hat mit Wirkung 16.11.2021 auf die Mitgliedschaft bzw. Ersatzmitgliedschaft verzichtet 

und ist daher aus dem Gemeinderat ausgeschieden. 

Als Ersatz ist daher Puchner Herbert anwesend – er wird auch als 1. Ersatzmitglied in den Gemeinde-

rat berufen. 

 

Dringlichkeitsantrag Barnreiter Karl für die Fraktion BUNT 

Mit Schreiben vom 16.11.2021 liegt ein Dringlichkeitsantrag vor. 

Bgm. DI Matzinger verliest den Antrag und stellt fest, dass dieser Punkt nicht behandelt wird, da er 

den gesetzlichen Vorgaben (§ 20 Abs. 4 Oö. Gemeindeordnung) widerspricht. Der Gemeinderat kann 

keine Landesgesetze ändern oder außer Kraft setzen. 

 

 

 

Tagesordnung, Beratungsverlauf, Anträge, Beschlüsse: 
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Zu 1.  Begrüßung, Einleitung und Angelobung des direkt gewählten Bürgermeisters 
 

Sachverhalt: 

Bei der „Engeren Wahl“ des Bürgermeisters am 10.10.2021 wurde 

 

DI Matzinger Johannes, geb. 15.12.1969, 4213 Unterweitersdorf, Kogl 3 

 

zum Bürgermeister gewählt. 

 

Bezirkshauptfrau Dr. Andrea Außerweger nimmt am Beginn der Sitzung gemäß § 20 Abs. 3 Oö. Ge-

mO. die Angelobung des von der Gesamtheit der Wahlberechtigten der Gemeinde Unterweitersdorf 

direkt gewählten Bürgermeisters vor.  

 

Er gelobt in die Hand des Obgenannten mit den Worten „Ich gelobe“ die Bundesverfassung und die 

Landesverfassung sowie alle übrigen Gesetze und alle Verordnungen der Republik Österreich und des 

Landes Oberösterreich gewissenhaft zu beachten, ihre Aufgaben unparteiisch und uneigennützig zu 

erfüllen, das Amtsgeheimnis zu wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewis-

sen zu fördern. 

 

Über die Angelobung wird ein eigenes Protokoll verfasst, das bei der Bezirkshauptmannschaft 

Freistadt hinterlegt wird. 

 

Bezirkshauptfrau Dr. Andrea Außerweger gratuliert allen Gewählten und spricht den Dank aus, ein 

öffentliches Amt zu übernehmen. 

 

 

 

 

Zu 2.  Angelobung der Mitglieder (Ersatzmitglieder) des neu gewählten Gemeinderates 
 

Sachverhalt: 

Nach seiner Angelobung nimmt Bürgermeister DI Matzinger sofort die Angelobung (gemäß § 20 Abs. 

4 der Oö. GemO.) der Mitglieder bzw. anwesenden Ersatzmitglieder des Gemeinderates wie folgt vor: 

 

Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates sowie die anwesenden Ersatzmitglieder des 

Gemeinderates geloben dem Bürgermeister  gegenüber mit den Worten "Ich gelobe" die Bun-

desverfassung und die Landesverfassung sowie alle übrigen Gesetze und alle Verordnungen 

der Republik Österreich und des Landes Oberösterreich gewissenhaft zu beachten, ihre Aufga-

ben unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, das Amtsgeheimnis zu wahren und das Wohl 

der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern." 

 

Über die Angelobung wird eine eigene Niederschrift verfasst, die ein wesentlicher Inhalt dieser Ver-

handlungsschrift ist. 
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Zu 3.  Feststellung der Anzahl der Gemeindevorstandsmitglieder, Berechnung und Be-

kanntgabe der Mandate, die den einzelnen Parteien im Gemeindevorstand zu-

kommen 
 

Sachverhalt: 

Gemäß § 20 Abs. 5 Oö. GemO. hat der Vorsitzende nach der Angelobung des Gemeinderates die Ge-

samtzahl der Vorstandsmitglieder gemäß § 24 Abs. 1 und 1a festzustellen und zu berechnen, wie viele 

Mandate im Gemeindevorstand den einzelnen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen gemäß § 26 

Abs. 1 und 2 zukommen und das Ergebnis dem Gemeinderat bekanntzugeben. 

 

Gemäß § 24 Abs. 1a beträgt bei 19 Gemeinderatsmitgliedern die Anzahl der Mitglieder des Gemein-

devorstandes 5.  

 
 

Aufgrund der vorstehenden Mandatsermittlung wird bei 5 Mitgliedern des Gemeindevorstandes 3,33 

als Wahlzahl ermittelt. 

 

Mandatszuteilung: SPÖ: 3 

   ÖVP: 2 

 

Bgm. DI Matzinger verkündet anschließend das Ergebnis der Berechnung. 

 

Er ersucht anschließend die im Gemeinderat vertretenen Fraktionen um die Bekanntgabe der Frakti-

onsobmänner und deren Stellvertreter, damit diese in der Folge die erforderlichen Wahlvorschläge 

einbringen können. 

Von den Gemeinderatsfraktionen werden folgende Fraktionsobmänner und -stellvertreter bekannt 

gegeben: 

 

Fraktion Fraktionsobmann Stellvertreter 

SPÖ Zeller Daniel Wöckinger René 

ÖVP Samhaber Klaus Krieger Markus 

 

Die namhaft gemachten Fraktionsobmänner und deren Stellvertreter werden dem Gemeinderat zur 

Kenntnis gebracht. 
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Zu 4.  Wahl der übrigen Mitglieder des Gemeindevorstandes 
 

Sachverhalt: 

Gemäß § 26 (1) Oö. GemO. ist nunmehr die Wahl der übrigen Mitglieder des Gemeindevorstandes 

vorzunehmen. 

Unter Punkt 3 wurde festgestellt, dass der 

   SPÖ-Fraktion:   3 Mandate 

                   ÖVP-Fraktion:   2 Mandate 

zukommen. 

Bgm. DI Matzinger ist auf der Liste seiner Wahlpartei (ÖVP) anzurechnen. 

 

Abstimmungsart: 

Grundsätzlich ist eine geheime, schriftliche Fraktionswahl notwendig, wenn der Gemeinderat keine 

andere Abstimmungsart einstimmig beschließt. 

 

Wahlvorschläge: 

Gemäß § 26 (3) der Oö. GemO. 1990 idgF. bringen die Fraktionen entsprechend den Bestimmungen 

der § 28 u. 29 Oö. GemO. 1990 folgende schriftliche Wahlvorschläge, die vom Vorsitzenden auf ihre 

Gültigkeit geprüft wurden, ein: 

 

SPÖ-Fraktion:  WÖCKINGER René 

OITZL Renate 

ZELLER Daniel 

 

ÖVP-Fraktion:  SAMHABER Klaus 

 

Bgm. DI Matzinger stellt den Antrag, über die eingebrachten Wahlvorschläge mittels Handzeichens 

abzustimmen. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschluss über Abstimmungsart: 

Mittels einstimmigen Handzeichens wird der Antrag von Bgm. DI Matzinger auf Abstimmung mittels 

Handzeichens genehmigt. 

 

Wahlergebnis: 

Die anschließenden Fraktionswahlen mittels Handzeichens ergeben folgendes: 

 

 SPÖ-Fraktion:   10 Stimmen mit "Ja" 

 ÖVP-Fraktion:      8 Stimmen mit "Ja" 

 

Somit sind die Gemeindevorstandsmitglieder einstimmig gewählt. Die Gewählten nehmen die Wahl 

an. 
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Zu 5.  Festsetzung der Anzahl der Vizebürgermeister und Wahl des/der Vizebürger-

meister*(s) 
 

Sachverhalt: 

 

a) Festsetzung Anzahl der Vizebürgermeister: 

Gemäß § 24 (2) Oö. GemO. 1990 idgF. hat der Gemeinderat die Anzahl der Vizebürgermeister nach 

den Bedürfnissen der Gemeindeverwaltung festzusetzen, wobei in Gemeinden mit 31 oder 37 Ge-

meinderatsmitgliedern die Anzahl der Vizebürgermeister zumindest zwei betragen muss. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger stellt den Antrag, dass 2 Vizebürgermeister gewählt werden sollen.  

Als Begründung führt er an, dass das Wahlergebnis zeigt, dass es den Wunsch nach Veränderungen in 

der Bevölkerung gibt. Durch die Konstellation, dass die Partei mit der Mehrheit im Gemeinderat nicht 

den Bürgermeister stellt, ist es für ihn sinnvoll, 2 Vizebürgermeister zu wählen. Danach eröffnet er die 

Debatte. 

GV DI Zeller erwähnt, dass es bei den Parteiengesprächen diese Idee bereits gegeben hat, die SPÖ-

Fraktion findet jedoch einen Vizebürgermeister für ausreichend und er stellt daher den Gegenantrag 

nur einen Vizebürgermeister zu wählen. 

GV Wöckinger betont, dass er seine bisherige Tätigkeit als Vizebürgermeister alleine gut bewältigen 

konnte und findet ebenfalls, dass 1 Vizebürgermeister ausreichend ist.  

GR Engleitner meint, dass es auch in der Bevölkerung für Verwunderung sorgen würde, wenn wir 

nach Reduzierung der Mandatare von 25 auf 19 plötzlich 2 Vizebürgermeister brauchen. 

 

Beschluss über Anzahl der Vizebürgermeister: 

Bgm. DI Matzinger lässt per Handzeichen über den Gegenantrag von DI Zeller abstimmen, dass nur 

ein Vizebürgermeister gewählt werden soll  

 

Ergebnis:  10 Ja-Stimmen (SPÖ-Fraktion) 

    8 Nein-Stimmen (ÖVP-Fraktion)  

 

 

b) Wahl des/der Vizebürgermeister: 

Zu Beginn dieses Punktes wurde die Anzahl der Vizebürgermeister mit 1 festgesetzt. 

Ist nur ein Vizebürgermeister zu wählen, so ist er von den Gemeinderatsmitgliedern der stärksten im 

Gemeinderat vertretene Wahlpartei (SPÖ) zu wählen. 

 

Gemäß § 27 Oö. GemO. 1990 idgF. ist der Vizebürgermeister aus dem Kreis der übrigen Mitglieder 

des Gemeindevorstandes auf Grund von Wahlvorschlägen zu wählen. 

 

Abstimmungsart: 

Grundsätzlich ist eine geheime, schriftliche Fraktionswahl notwendig, wenn der Gemeinderat keine 

andere Abstimmungsart einstimmig beschließt. 

 

Wahlvorschlag: 

Die SPÖ-Fraktion bringt gemäß § 27 (1) und (2) Oö. GemO. 1990 idgF. folgenden schriftlichen 

Wahlvorschlag, der den Bestimmungen des § 29 Oö. GemO. 1990 idgF. entspricht und vom Vorsit-

zenden auf seine Gültigkeit überprüft wurde, ein: 

WÖCKINGER René 
Bgm. DI Matzinger stellt den Antrag, über den eingebrachten Wahlvorschlag mittels Handzeichens 

abzustimmen. 
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Beschluss über Abstimmungsart: 

Mittels einstimmigen Handzeichens wird der Antrag auf Abstimmung mittels Handzeichens beschlos-

sen. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Wahl des Vizebürgermeisters: 

Die anschließende Fraktionswahl der SPÖ-Fraktion mittels Handzeichens ergibt folgendes: 

10 Stimmen mit "Ja" 

Somit ist Wöckinger René einstimmig zum Vizebürgermeister gewählt. Er bedankt sich für das 

Vertrauen und nimmt die Wahl an. 

 

 

 

 

 

Zu 6.  Angelobung des/der Vizebürgermeister*s und der weiteren Gemeindevorstands-

mitglieder 
 

Sachverhalt: 

Gemäß § 24 (4) Oö. GemO. 1990 idgF. sind der Vizebürgermeister und die übrigen Gemeindevor-

standsmitglieder vor Amtsantritt anzugeloben.  

Der Vizebürgermeister hat das Gelöbnis gemäß § 20 (4) Oö. GemO. 1990 idgF. in die Hand des Be-

zirkshauptmannes, die übrigen Mitglieder des Gemeindevorstandes in die Hand des Bürgermeisters 

abzulegen. 

 

Angelobung: 

Bezirkshauptfrau Dr. Andrea Außerweger nimmt die Angelobung des Vizebürgermeisters Wöckin-

ger René vor. 

Über die Angelobung wird eine eigene Niederschrift verfasst, die bei der Bezirkshauptmannschaft 

hinterlegt wird. 

 

 

Anschließend nimmt Bürgermeister DI Matzinger die Angelobung der weiteren Mitglieder des Ge-

meindevorstandes vor. 

Über die Angelobung wird eine eigene Niederschrift verfasst, die ein wesentlicher Inhalt dieser Ver-

handlungsschrift ist. 

 

 

 

 

Zu 7.  Einrichtung von Ausschüssen, Obmann-Zuweisung, Festsetzung der Zahl der 

Mit- u. Ersatzmitglieder, Besetzung Gremien und Organe außerhalb der Gemein-

de 
 

Sachverhalt: 

a) Einrichtung von Ausschüssen (§ 18b (1) Oö. GemO. 1990) 

Der Gemeinderat kann für Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde Ausschüsse 

für einzelne Zweige der Verwaltung einrichten. Er hat jedenfalls einen Prüfungsausschuss (§ 91 und § 

91a) und mindestens drei weitere Ausschüsse für Bau- und Straßenbauangelegenheiten, Angelegen-
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heiten der örtlichen Raumplanung, Schul-, Kindergarten-, Kultur- und Sportangelegenheiten, örtliche 

Umweltfragen sowie für Jugend-, Familien-, Senioren- und Integrationsangelegenheiten einzurichten. 

 

Obmann-Zuweisung 

Gemäß § 33 (3) Oö. GemO. 1990 idgF. haben die im Gemeinderat vertretenen Fraktionen nach den 

Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes Anspruch auf Besetzung der Obmannstellen (Stellvertreter) 

der Ausschüsse, soweit sie über wählbare Vertreter in die Ausschüsse verfügen. Die Zahl der den ein-

zelnen Fraktionen zukommenden Obmannstellen (Stellvertreter) ist unter sinngemäßer Anwendung 

der Bestimmungen des § 26 (2) GemO. 1990 idgF. zu berechnen, wobei die Obmannstelle des Prü-

fungsausschusses nicht zu berücksichtigen ist. Gemäß § 33 (4) GemO. 1990 idgF. beschließt der Ge-

meinderat, welche Fraktion in einem bestimmten Ausschuss den Obmann (Stellvertreter) stellt, wobei 

nur Mitglieder des Gemeinderates wählbar sind. 

 

Gemäß § 91a (3) Oö. GemO. 1990 hat der Gemeinderat zu beschließen, welche Fraktion das Vor-

schlagsrecht für den Obmann (Stellvertreter) für den Prüfungsausschuss hat. Wenn mehr als zwei 

Fraktionen im Gemeinderat vertreten sind, darf der Obmann (Obmann-Stellvertreter) des Prüfungs-

ausschusses weder der Fraktion, die den Bürgermeister stellt, noch der an Mandaten stärksten Fraktion 

angehören.  

 

c) Festsetzung der Zahl der Mit- und Ersatzmitglieder 

Gemäß § 33 (2) Oö. GemO. 1990 idgF. hat die Anzahl der Mitglieder (Ersatzmitglieder) in den Aus-

schüssen grundsätzlich der Anzahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes (= 5) zu entsprechen. Der 

Gemeinderat kann jedoch mit einem mit Dreiviertelmehrheit zu fassenden Beschluss die Anzahl der 

Mitglieder (Ersatzmitglieder) erhöhen oder herabsetzen, die Anzahl muss jedoch mindestens drei be-

tragen bzw. muss jede Fraktion, der mindestens 1 Mandat im Gemeindevorstand zukommt, im Aus-

schuss vertreten sein.  

 

Der Prüfungsausschuss hat gemäß § 91a (1)  und (2) Oö. GemO. 1990 idgF. ebenfalls aus 5 Mitglieder 

zu bestehen. Der Gemeinderat kann ebenfalls mit Dreiviertelmehrheit die Anzahl erhöhen oder herab-

setzen (Mindestzahl 3, jedenfalls die Anzahl der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen). 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag auf folgende Festle-

gungen und eröffnet anschließend die Debatte: 

 

a) Prüfungsausschuss (§§ 91 und 91a Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF) 

Gemäß §§ 91 und 91a  Oö. GemO. 1990 idgF. bestellt der Gemeinderat aus seiner Mitte den Prü-

fungsausschuss. 
Der Gemeinderat beschließt, welcher Fraktion das Vorschlagsrecht für den Obmann und den Obmann-Stellvertreter 

des Prüfungsausschusses zukommt. Wenn mehr als zwei Fraktionen im Gemeinderat vertreten sind, darf der Obmann 

(Obmann-Stellvertreter) des Prüfungsausschusses weder der Fraktion, die den Bürgermeister stellt, noch der an Man-

daten stärksten Fraktion angehören; bei der gleichen Anzahl an Mandaten ist nach § 25 Abs. 4 vorzugehen. Sind nur 

zwei Fraktionen im Gemeinderat vertreten, darf der Obmann des Prüfungsausschusses der Fraktion, die den Bürger-

meister stellt, nicht angehören. Bei der Wahl des Obmanns (Obmann-Stellvertreters) des Prüfungsausschusses sind 

nur die Mitglieder des Gemeinderates stimmberechtigt, die der vorschlagsberechtigten Fraktion angehören.  

(4) Bringt die Fraktion, die Anspruch auf den Obmann (Obmann-Stellvertreter) hat, keinen gültigen Wahlvorschlag 

ein, hat der Gemeinderat unter sinngemäßer Anwendung des Abs. 3 zu beschließen, welche andere Fraktion den Ob-

mann (Obmann-Stellvertreter) stellt. 
 

Die Anzahl der Mitglieder soll mit 5 nicht verändert werden, den Obmann stellt die BUNT-

Fraktion, den Stellvertreter die SPÖ-Fraktion 

 

Der Prüfungsausschuss ist wie folgt zusammenzusetzen:  
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1. Jede im Gemeinderat vertretene Fraktion ist mit jedenfalls einem Mitglied vertreten;  

2. die Zahl der den einzelnen Fraktionen zukommenden weiteren Mitglieder ist unter sinngemä-

ßer Anwendung des § 26 Abs. 2 zu berechnen;  

3. die Mitglieder des Gemeindevorstands sowie der Kassenführer dürfen dem Prüfungsausschuss 

nicht angehören. 

Obmann: BUNT 

Obmann-Stv.: SPÖ 

5 Mitglieder (Ersatzmitglieder):  2 SPÖ - 2 ÖVP – 1 BUNT 
 

b) Ausschuss für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten sowie Angelegenheiten 

der örtlichen Raumplanung (§ 18b und 33 Oö. GemO.1990 idgF.) 

Die Anzahl der Mitglieder soll mit 5 nicht verändert werden, die Obmann-Stelle (Stellvertreter) 

soll der SPÖ-Fraktion zugewiesen werden. 

 

Aufgabenumschreibung des Ausschusses: 

 alle Bauangelegenheiten der Gemeinde wie Errichtung, Umbau, Sanierung von öffentlichen 

Gebäuden und Einrichtungen inklusive der Wasserbauangelegenheiten. Ausgenommen sind 

jene Bereiche, die anderen Ausschüssen zugeordnet sind. 

 alle Straßenbauangelegenheiten - eingeschlossen notwendiger Grundeinlösungen, Verkehrs-

beschränkungen und Verkehrssicherheitsmaßnahmen 

 alle Angelegenheiten der örtlichen Raumplanung, wie örtliches Entwicklungskonzept und 

dessen Umsetzung, Flächenwidmung und Bebauungsplanung 

Obmann und Obm.-Stv.:   SPÖ 

5 Mitglieder und 5 Ersatzmitglieder: 3 SPÖ - 2 ÖVP 

BUNT: Vertreter mit beratender Stimme 
 

c) Ausschuss für Schul-, Kindergarten-, Kultur-, Sport-, Jugend-, Familien-, Senioren- und Integ-

rationsangelegenheiten (§ 18b und 33 Oö. GemO.1990 idgF.) 

Die Anzahl der Mitglieder soll mit 5 nicht verändert werden, die Obmann-Stelle (Stellvertreter) 

soll der SPÖ-Fraktion zugewiesen werden. 

 

Aufgabenumschreibung des Ausschusses: 

 alle Angelegenheiten im Schul- und Kindergartenbereich (auch Bauangelegenheiten)  

 alle Kulturangelegenheiten, einschließlich die Angelegenheiten des Gemeindevolksbildungs-

werkes und der Gemeindebibliothek, soweit diese nicht Angelegenheit des Bibliotheksleiters 

ist 

 alle Sportangelegenheiten (auch Bauangelegenheiten) und soweit sie nicht in Vereinen abge-

wickelt werden, sowie Nutzungs- und Pachtverträge von Gemeindesporteinrichtungen inkl. 

Turnsaal 

 Angelegenheiten der Jugend- und Familienförderung einschließlich der Nutzung des Jugend-

raumes 

 alle Seniorenangelegenheiten einschließlich der Beratung über die Anliegen des Seniorenbei-

rates und die Nutzung des Seniorenraumes 

 alle Integrationsangelegenheiten 

Obmann und Obm.-Stv.:   SPÖ 

5 Mitglieder und 5 Ersatzmitglieder: 3 SPÖ - 2 ÖVP 

BUNT: Vertreter mit beratender Stimme 

 

d) Ausschuss für örtliche Umweltfragen, Klimabündnis- und Gesundheitsangelegenheiten (§ 18b 

und 33 Oö. GemO.1990 idgF.) 

Die Anzahl der Mitglieder soll mit 5 nicht verändert werden, die Obmann-Stelle (Stellvertreter) 

soll der ÖVP-Fraktion zugewiesen werden. 
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Aufgabenumschreibung des Ausschusses: 

 alle Angelegenheiten der Abfallwirtschaft inkl. Tarifgestaltung und Abfallordnung 

 alle Verordnungen im Zusammenhang mit dem Kanalwesen (Anschlüsse, Indirekteinleiter, 

Gebühren, Klärschlamm) 

 Kanalbauangelegenheiten 

 Deponieangelegenheiten einschließlich eigener Erdaushubdeponie 

 Energieförderungen, Energiekonzepte 

 Emissionsangelegenheiten (Lärm, Abgas) 

 alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft der Gemeinde beim 

Klimabündnis 

 Angelegenheiten der „Gesunden Gemeinde“ 

Obmann und Obm.Stv.:   ÖVP 

5 Mitglieder und 5 Ersatzmitglieder: 3 SPÖ - 2 ÖVP 

BUNT: Vertreter mit beratender Stimme 
 

e) Personalbeirat (§ 14 Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002) 

Zur Begutachtung der auf Grund von Stellenausschreibungen eingelangten Bewerbungen und zur 

Abgabe eines Weiterbestellungsgutachtens ist in jeder Gemeinde ein Personalbeirat einzurichten. 

Der Personalbeirat besteht aus drei Dienstgebervertretern (Dienstgebervertreterinnen) und zwei 

Dienstnehmervertretern (Dienstnehmervertreterinnen). Die Dienstgebervertreter (Dienstgeberver-

treterinnen) des Personalbeirats einer Gemeinde müssen Mitglieder oder Ersatzmitglieder des Ge-

meinderats sein. 

 

Der (Die) Vorsitzende wird von jener im Gemeinderat vertretenen Partei entsandt, die über die 

größte Anzahl von Mandaten verfügt; die zwei weiteren Dienstgebervertreter (Dienstgebervertre-

terinnen) sind nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts zu entsenden; die zweitstärkste im 

Gemeinderat vertretene Partei entsendet jedenfalls einen (eine) Dienstgebervertreter (Dienstgeber-

vertreterin).  

Die Dienstnehmervertreter werden vom Gemeinderat auf Grund von Vorschlägen der in Betracht 

kommenden Vertretungsorgane bestellt. 

Vorsitzender und Stellvertreter: SPÖ 

3 Mitglieder (Ersatz) Dienstgebervertreter:  2 SPÖ - 1 ÖVP 

2 Mitglieder (Ersatz) Dienstnehmervertreter: (Vorschlagsrecht Personalvertretung) 
 

f) Vertreter in den Jagdausschuss 

Gemäß § 16 (2) des Oö. Jagdgesetzes, LGBl. 32/1964, hat die Gemeindevertretung 3 Mitglieder 

und 3 Ersatzmitglieder (Verhältniswahlrecht) zu entsenden. 

3 Mitglieder (Ersatz): 2 SPÖ - 1 ÖVP 
 

g) Vertreter in die Verbandsversammlung des Sozialhilfeverbandes 

Auf Grund des § 33 (1) des Oö. Sozialhilfegesetzes 1998 hat die Gemeinde in die Verbandsver-

sammlung einen Vertreter und einen Ersatzmann (aus dem Gemeinderat) zu entsenden. 

Die Vertreter sind nach den Bestimmungen für die Wahl des Gemeindevorstandes aus der Mitte 

des Gemeinderates zu wählen. 

2 Vertreter (Ersatz): 1 SPÖ – 1 ÖVP 

 

h) Vertreter in die Verbandsversammlung des Fernwasserverbandes Mühlviertel 

Nach den geltenden Satzungen des Wasserverbandes sind die Delegierten der Mitgliedsgemein-

den in die Verbandsversammlung zu Beginn einer Legislaturperiode der Gemeinde neu zu wäh-

len. 
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1 Vertreter (Ersatz): SPÖ 

 

i) Vertreter in den Bezirksabfallverband Freistadt 

Im LGBl. 71/2009 (O.ö. Abfallwirtschaftsgesetz 2009) ist im § 12 Abs. 1 festgelegt, dass die 

Gemeinden eines Bezirkes einen Bezirksabfallverband bilden. 

Gemäß § 12 Abs. 3 haben die Gemeinden bis 3000 Einwohner einen Vertreter in die Verbands-

versammlung zu entsenden.  

Die Vertreter der Gemeinden sind vom Gemeinderat aus seiner Mitte nach dem Verhältnis der im 

Gemeinderat vertretenen wahlwerbenden Parteien unter Anwendung der für die Wahl des Ge-

meindevorstandes geltenden Bestimmungen, zu wählen. 

1 Vertreter (Ersatz): SPÖ 

 

j) Vertreter im Gemeindeverband „Wegerhaltungsverband Unteres Mühlviertel“ 

Der Gemeinderat hat am 21.09.1999 den Beitritt und die Satzungen des Gemeindeverbandes be-

schlossen. Auf Grund dieser Satzungen (§ 7 Abs. 1) entsendet die Gemeinde 1 Vertreter. 

1 Vertreter (Ersatz): SPÖ 

 

k) Vertreter im Gemeindeverband „Interkommunale Betriebsansiedlung im Bezirk Freistadt“ 

Der Gemeinderat hat am 26.06.2002 den Beitritt bzw. am 26.06.2003 die Satzungen des Gemein-

deverbandes beschlossen. Auf Grund dieser Satzungen (§ 7 Abs. 2) entsendet die Gemeinde 3 

Vertreter. 

2 Mitglieder (Ersatz): 1 SPÖ - 1 ÖVP 

 

l) Vertreter im Verein „Region Untere Feldaist“ 

Der Gemeinderat hat am 13.09.2004 den Beitritt zum Verein und die Statuten beschlossen.  

6 Mitglieder (Ersatz): 3 SPÖ - 3 ÖVP 

 

m) Vertreter im Verein „Mühlviertler Kernland“ 

Der Gemeinderat hat am 03.05.2007 den Beitritt zum Verein und die Statuten beschlossen.  

Gemäß § 9 Abs. 3 der Satzungen entsendet jede Gemeinde gleich viele VertreterInnen als sie 

Mitglieder im Gemeindevorstand hat - es sind daher 5 Vertreter zu entsenden. 

5 Mitglieder: 3 SPÖ - 2 ÖVP 

 

Abschließend stellt Bgm. Matzinger den Antrag, einen weiteren Ausschuss für Sport, Jugend, 

Freizeit und Gesundheit einzurichten und diese Themen aus den anderen Ausschüssen herauszu-

nehmen. 

GV DI Zeller meint zu den Einrichtungen der Ausschüsse, dass der „Bauausschuss“ ganz klar sei und 

sehr viel in diesem Ausschuss abzuhandeln ist – die Sitzungen für „Schulausschuss“ und für „Um-

weltausschuss“ finden jedoch mangels Themen nicht immer statt und daher sind diese Ausschüsse 

sicher ausreichend.  

Im Gegenzug gibt er bekannt, dass bei der Entsendung der Vertreter in Organe außerhalb der Gemein-

de, wo die SPÖ einen Vertreter entsenden könnte die Vertretung durch Bgm. DI Matzinger aufgrund 

seiner beruflichen Kompetenz erfolgen soll (Verbandsversammlung des Ferwasserverbandes Mühl-

viertel u. Wegerhaltungsverband Freistadt)  

Vzbgm. Wöckinger gibt die Anzahl der „Schulausschuss-Sitzungen der letzten Periode, die stattge-

funden haben und die aufgrund fehlender Themen nicht stattgefunden haben, bekannt. Die Einrich-

tung eines zusätzlichen Ausschusses ist aus seiner Sicht ebenfalls nicht notwendig und sinnvoll. Er 

bietet der ÖVP-Fraktion die verstärkte Mitarbeit im Ausschuss an. 

GR Gierlinger freut sich auf die Mitarbeit und meint, dass viele Themen im Sportbereich offen sind 

und ein zusätzlicher Ausschuss sicher Sinn machen würde und er viele Junge zur Mitarbeit animieren 

könnte. 
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Bgm. Matzinger lässt über seinen Antrag, einen zusätzlichen Ausschuss einzurichten, abstim-

men. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 8 Ja-Stimmen (ÖVP) 

 10 Nein-Stimmen (SPÖ) 

Der Antrag ist somit abgelehnt und er lässt daher über den Hauptantrag, wie ursprünglich vorgesehen, 

abstimmen. 

 

Beschluss: 

Die Einrichtung der Ausschüsse, die Obmann (Stv.)-Zuweisung, Festsetzung der Zahl der Mit- 

und Ersatzmitglieder und die Besetzung der Gremien und Organe außerhalb der Gemeinde 

werden sachverhaltsgemäß genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

Zu 8.  Wahlen in die Ausschüsse und deren Obmänner* (Vertreter*), Wahl in den Per-

sonalbeirat und Wahl der Vertreter* in die Organe außerhalb der Gemeinde 
 

Sachverhalt: 

Auf Grund der im Punkt 7 festgesetzten Ausschüsse, der Obmann-Zuweisung, Anzahl der Mitglieder 

und Ersatzmitglieder werden gemäß den Bestimmungen des § 33 und 33a Oö. Gemeindeordnung 

1990 idgF. die Wahlen in die Ausschüsse und in die Organe außerhalb der Gemeinde durchgeführt: 

 

Wahlvorschläge: 

Die Fraktionen bringen gemäß § 33 Oö. GemO. 1990 folgende Wahlvorschläge ein, die den Bestim-

mungen des § 29 Oö. GemO. 1990 entsprechen und vom Vorsitzenden auf ihre Gültigkeit überprüft 

wurden. 

 

a) Ausschüsse der Gemeinde 
Nachdem die Obmannzuweisung bzw. die Festsetzung der Anzahl der Mitglieder vom Gemeinderat 

beschlossen wurde, werden die Fraktionswahlen für die Wahl der Mitglieder und Obmänner (Stellver-

treter) auf Grund der vorliegenden Wahlvorschläge durchgeführt. 

 

Abstimmungsart: 

Grundsätzlich ist eine geheime, schriftliche Fraktionswahl notwendig, wenn der Gemeinderat keine 

andere Abstimmungsart einstimmig beschließt. 

 

 Prüfungsausschuss - 5 Mitglieder: 2 SPÖ (Obmann-Stv.), 2 ÖVP - 1 BUNT (Obmann): 
Wahlvorschläge: 

Funktion SPÖ ÖVP BUNT 

Obmann/Obfrau xxx xxx  

-„- Stv. Engleitner Gerald xxx xxx 

Mitglieder Schwarzendorfer Sa-

bine 

Krieger Markus  

Winkler Anton 

xxx 

Ersatzmitglieder Puchner Anton 

Hametner Thomas 

Schwarzenberger Irmgard 

Kalchgruber Helmut 

 



 

Seite 13 

 

 Ausschuss für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten sowie      Angele-

genheiten der örtlichen Raumplanung - 5 Mitglieder: 3 SPÖ (Obmann bzw. Stellvertre-

ter), 2 ÖVP, BUNT beratend): 
Wahlvorschläge: 

Funktion SPÖ ÖVP BUNT 

Obmann/Obfrau Zeller Daniel xxx xxx 

-„- Stv. Oitzl Renate xxx xxx 

Mitglieder Mayrwöger Mario Matzinger Johannes 

Samhaber Klaus 

xxx 

Ersatzmitglieder Wöckinger René 

Hametner Thomas 

Lamplmair Dominik 

Aichinger Josef 

Krieger Markus 

xxx 

Beratende Stimme xxx xxx  

 

 Ausschuss für Schul-, Kindergarten-, Kultur-, Sport-, Jugend-, Familien-, Senioren- 

und Integrationsangelegenheiten - 5 Mitglieder: 3 SPÖ (Obmann bzw. Stellvertreter), 2 

ÖVP, BUNT beratend): 
Wahlvorschläge: 

Funktion SPÖ ÖVP BUNT 

Obmann/Obfrau Wöckinger René xxx xxx 

-„- Stv. Hametner Thomas xxx xxx 

Mitglieder Lukas Andrea Gierlinger Klaus 

Winkler Anton 

xxx 

Ersatzmitglieder Schwarzendorfer Sabine 

Seir Philipp 

Haase Karin 

Gstöttenmayr Rosina 

Schwarzenberger Mario 

xxx 

Beratende Stimme xxx xxx  

 

 Ausschuss für örtliche Umweltfragen, Klimabündnis- und Gesundheitsangelegenheiten: 

5 Mitglieder: 3 SPÖ, 2 ÖVP (Obmann bzw. Stellvertreter), BUNT beratend): 
Wahlvorschläge: 

Funktion SPÖ ÖVP BUNT 

Obmann/Obfrau xxx Matzinger Johannes xxx 

-„- Stv. xxx Aichinger Josef xxx 

Mitglieder Puchner Herbert 

Engleitner Gerald 

Schwarzendorfer Sabine 

xxx xxx 

Ersatzmitglieder Wiener Elisabeth 

Puchner Anton 

Oitzl Renate 

Haratani Maria 

Gstöttenmayr Rosina 

xxx 

Beratende Stimme xxx xxx  

 

Bgm. DI Matzinger stellt den Antrag, über die eingebrachten Wahlvorschläge über die Besetzung der 

Ausschüsse im Gesamten (Punkt a) mittels Handzeichens abzustimmen. 

 

Beschluss über Abstimmungsart: 

Mittels einstimmigen Handzeichens wird der Antrag auf Abstimmung mittels Handzeichens über die 

Besetzung der Ausschüsse im Gesamten (Punkt a) beschlossen. 
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Wahlergebnis: 

Die anschließende Abstimmung (Fraktionswahlen) mittels Handzeichens ergibt folgendes: 

SPÖ-Fraktion  10 Stimmen mit „JA“ 

ÖVP-Fraktion   8  Stimmen mit „JA“ 

 

Die vorstehenden Personen wurden damit in die Ausschüsse gewählt.  

 

 

b) Personalbeirat 
Die Bestellung der Mitglieder der Fraktionen erfolgt durch eine Fraktionswahl, die Dienstnehmerver-

treter werden vom gesamten Gemeinderat bestellt. 

3 Dienstgebervertreter: 2 SPÖ (Versitzender + Stellvertreter), 1 ÖVP  

2 Dienstnehmervertreter 

 

Abstimmungsart: 

Grundsätzlich ist eine geheime, schriftliche Wahl notwendig, wenn der Gemeinderat keine andere 

Abstimmungsart einstimmig beschließt. 

 

Wahlvorschläge: 
Funktion SPÖ ÖVP Dienstnehmervertreter 

Vorsitzender Wöckinger René xxx xxx 

-„- - Stv. Zeller Daniel xxx xxx 

Mitglieder xxx Matzinger Johannes Matzinger Christian 

Scheuchenpflug Leopold 

Ersatzmitglieder Oitzl Renate 

Puchner Anton 

Samhaber Klaus Brandstetter Alice 

Schneider Maria-Luise 

 

Bgm. DI Matzinger stellt den Antrag, über die eingebrachten Wahlvorschläge mittels Handzeichens 

abzustimmen. 

 

Beschluss über Abstimmungsart: 

Mittels einstimmigen Handzeichens wird der Antrag auf Abstimmung (Punkt b) mittels Handzeichens 

beschlossen. 

 

Wahlergebnis: 

Die anschließende Wahl ergibt folgendes: 

 

Fraktionswahlen: 

SPÖ-Fraktion  10 Stimmen mit „JA“ 

ÖVP-Fraktion    8 Stimmen mit „JA“ 

 

Bestellung Dienstnehmervertreter (Gesamtwahl durch Gemeinderat) 

    18 Stimmen mit „JA“ 

 

Die Vertreter in den Personalbeirat sind damit gewählt. 

 

 

c) Organe außerhalb der Gemeinde 
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Auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses unter Pkt. 7 erfolgt nun die Besetzung auf Grund der einge-

brachten Wahlvorschläge. 

 

Abstimmungsart: 

Grundsätzlich ist eine geheime, schriftliche Wahl (Fraktionswahl) notwendig, wenn der Gemeinderat 

keine andere Abstimmungsart einstimmig beschließt. 

 

 Vertreter in den Jagdausschuss (3 Vertreter bzw. Ersatz – 2 SPÖ, 1 ÖVP): 
Wahlvorschläge: 

Funktion SPÖ ÖVP 

Mitglieder Puchner Anton 

Wöckinger René 

Aichinger Josef 

Ersatzmitglieder Lukas Andrea 

Dürr Franz 

Plank Hannes 

 

 Vertreter in die Verbandsversammlung des Sozialhilfeverbandes Freistadt (2 Vertreter 

bzw. Ersatz 1 SPÖ, 1 ÖVP): 
Wahlvorschläge: 

Funktion SPÖ ÖVP 

Vertreter Wöckinger René Matzinger Johannes 

Ersatz Puchner Herbert Haratani Maria 

 

 Vertreter in die Verbandsversammlung des Fernwasserverbandes Mühlviertel (1 Vertre-

ter bzw. Ersatz SPÖ): 
Wahlvorschlag: 

Funktion SPÖ 

Vertreter Matzinger Johannes 

Ersatz Zeller Daniel 

 

 Vertreter in den Bezirksabfallverband Freistadt (1 Vertreter bzw. Ersatz SPÖ): 
Wahlvorschlag: 

Funktion SPÖ 

Vertreter Puchner Herbert 

Ersatz Engleitner Gerald 

 

 Vertreter in den Wegerhaltungsverband Unteres Mühlviertel (1 Vertreter bzw. Ersatz 

SPÖ): 
Wahlvorschlag: 

Funktion SPÖ 

Vertreter Matzinger Johannes 

Ersatz Oitzl Renate 

 

 Vertreter im Gemeindeverband „Interkommunale Betriebsansiedlung im Bezirk 

Freistadt“ (2 Vertreter bzw. Ersatz – 1 SPÖ, 1 ÖVP): 
Wahlvorschläge: 

Funktion SPÖ ÖVP 

Vertreter Zeller Daniel Matzinger Johannes 

Ersatz Oitzl Renate Samhaber Klaus 
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 Vertreter im Verein „Untere Feldaist“ (6 Vertreter, 3 SPÖ, 3 ÖVP): 
Wahlvorschläge: 

Funktion SPÖ ÖVP 

Vertreter Wöckinger René 

Oitzl Renate 

Zeller Daniel 

Matzinger Johannes 

Winkler Anton 

Krieger Markus 

Ersatz Puchner Anton 

Schwarzendorfer Sabine 

Hametner Thomas 

Gstöttenmayr Rosina 

Haratani Maria 

Kalchgruber Helmut 

 

 Vertreter im Verein „Mühlviertler Kernland“ (5 Vertreter – 3 SPÖ, 2 ÖVP): 
Wahlvorschläge: 

Funktion SPÖ ÖVP 

Vertreter Wöckinger René 

Oitzl Renate 

Zeller Daniel 

Matzinger Johannes 

Winkler Anton 

 

Bgm. DI Matzinger stellt den Antrag, dass mittels Handzeichens abgestimmt und über den Punkt c) 

im Gesamten abgestimmt werden soll. 

 

Beschluss über Abstimmungsart: 

Mittels einstimmigen Handzeichens wird der Antrag auf Abstimmung mittels Handzeichens und dass 

über den Punkt c) im Gesamten abgestimmt wird, beschlossen. 

 

Wahlergebnis: 

Die anschließende Abstimmung (Fraktionswahlen) mittels Handzeichens ergibt folgendes: 

SPÖ-Fraktion  10 Stimmen mit „JA“ 

ÖVP-Fraktion    8 Stimmen mit „JA“ 

 

Die vorstehenden Vertreter sind damit bestellt bzw. entsendet. 

 

 

d) Bestellung Gemeindevertreter gemäß Oö. Bediensteten-Schutzgesetz 2017 
 

Gemäß § 46 (2) Zif. 4 des Oö. Bediensteten-Schutzgesetz 2017, ist vom Gemeinderat ein Vertreter 

(Ersatz) für die Kommission zu entsenden. Weiters ist gemäß´§ 46 (2) Zif. 5 seitens der Personalver-

tretung ein Vertreter (Ersatz) namhaft zu machen. 

Abstimmungsart: 

Grundsätzlich ist eine geheime, schriftliche Wahl notwendig, wenn der Gemeinderat keine andere 

Abstimmungsart einstimmig beschließt. 

 

B e r a t u n g s v e r l a u f  und  A n t r ä g e : 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhaltes und schlägt nach Rücksprache mit der Per-

sonalvertretung folgende Personen vor: 

 

Funktion Gemeinderat Personalvertretung 

Vertreter Matzinger Johannes Matzinger Christian 

Ersatz Wöckinger René Scheuchenpflug Leopold 
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Bgm. DI Matzinger stellt den Antrag, dass mittels Handzeichens abgestimmt werden soll. 

 

Beschluss über Abstimmungsart: 

Mittels einstimmigen Handzeichens wird der Antrag auf Abstimmung mittels Handzeichens beschlos-

sen. 

 

Wahlergebnis: 

Mittels einstimmigen Handzeichens werden die vorgeschlagenen Personen bestellt. 

 

 

 

 

Zu 9.  Allfälliges 
 

Bgm. DI Matzinger berichtet folgendes: 

 

• Übertragung Anordnungsrecht an Vzbgm. Wöckinger gem. Oö. Gemeindehaushaltsordnung we-

gen Befangenheit 

 

Abschließend ruft er alle Gemeinderatsmitglieder zu einer guten Zusammenarbeit auf. Man soll sich 

nicht gegenseitig blockieren, denn es gibt viele Themen und Vorhaben für die Gemeindebevölkerung 

umzusetzen wie zum Beispiel: 

- Ortsplatzgestaltung 

- Hoch- und Hangwasserschutzmaßnahmen 

- Einrichtung Arztpraxis 

- Verkehrsproblematik 

- Errichtung Geh- und Radwege 

- Energiemaßnahmen 

- usw. 

 

Durch die Corona-Situation kann auch heuer der Adventmarkt leider nicht stattfinden. Generell sind 

durch COVID tiefste Gräben in der Gesellschaft entstanden, die es zuzuschütten gilt und er hofft auf 

baldige Besserung der Situation. 

Er schließt seine Rede mit folgendem Leitspruch: 

„Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende“ 

 

GV DI Zeller bedankt sich bei Günther Zillner für die Übernahme des Bürgermeisteramtes in einer 

sehr schwierigen Zeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Er gratuliert Bgm. DI Matzinger 

Johannes nochmals zur Bürgermeisterwahl und appelliert an alle Mitglieder des Gemeinderates für 

eine gute Zusammenarbeit. 

 

Abschließend berichtet Bezirkshauptfrau Dr. Außerweger über die außerordentlich schwierige 

Corona-Situation im Bezirk und bittet alle, sich impfen zu lassen. Die Situation kann nur mit der Imp-

fung verbessert werden. 
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Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung: 

 

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung 

vom 01.07.2021 wurden keine Einwendungen erhoben. 

 

 

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vor-

liegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung. 

 

Ende der Sitzung: 20:15 Uhr 

 

Vorsitzender:  Schriftführer: 

 

 

Matzinger Johannes e.h. 

_________________________ 

 

  

Matzinger Christian e.h. 

Lehner Gerhard e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Genehmigung Verhandlungsschrift 

 

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung 

am 13.12.2021 keine Einwendung erhoben bzw. die Verhandlungsschrift ohne Änderung genehmigt 

wurde. 

 

Folgende Änderungen wurden genehmigt: 

Siehe Verhandlungsschrift vom _________ und diesem Protokoll beigefügten Berichtigungsvermerk. 

 

 

 

Im Sinne des § 54 Abs. 5 Oö. Gemeindeordnung wird vom Vorsitzenden und von den unterzeichneten 

Mitgliedern der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen das ordnungsgemäße Zustandekommen der 

Verhandlungsschrift bestätigt. 

 

 

Unterweitersdorf, am 13.12.2021 

 

 

Der Vorsitzende: 

 

Matzinger Johannes e.h. 

________________________ 

 

 

Gemeinderat (SPÖ): Gemeinderat (ÖVP): Gemeinderat (BUNT): 

 

 

Zeller Daniel e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Samhaber Klaus e.h. 

_________________________ 

 

 

 

 

_________________________ 

 

 


